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BERUFSPOLITIK

Nach aufwändiger Abstimmung mit 
den Landesärztekammern, Berufsver-
bänden und Fachgesellschaften haben 
die Delegierten des 128 . Deutschen 
Ärztetages im Mai 2024 in Mainz eine 
Neufassung der (Muster-)Fortbildungs-
ordnung (MFBO) beschlossen . Die Rah-
menbedingungen für die Durchführung 
und Anerkennung von Fortbildungen 
und die Strukturen in der Fortbildungs-
landschaft haben sich seit der Einfüh-
rung der MFBO 2004 und der letzten 
Aktualisierung 2013 deutlich verändert . 
Es hat sich dabei gezeigt, dass die bis-
herige Fassung der MFBO auch in Ver-
bindung mit den „Empfehlungen zur 
ärztlichen Fortbildung" nicht mehr aus-
reicht, um dauerhaft die Neutralität 
und Transparenz von Fortbildungen im 
notwendigen Umfang sicherzustellen . 
Ziel der Überarbeitung war es, mit einer 
neuen MFBO insbesondere die Vorga-
ben zur Wahrung der Unabhängigkeit 
der ärztlichen Entscheidung zu schär-
fen und damit die Schaffung der dafür 
notwendigen rechtlichen Rahmenbe-
dingungen anzustoßen . Es ist ein aus-
drücklicher Wille aller Kammern, die 
neue MFBO bis zum 129 . Deutschen 
Ärztetag 2025 in Leipzig in Landesrecht 
zu überführen . 

Dies aufgreifend, hat die 72 . Kammer-
versammlung am 13 . November 2024 
der Novellierung und Überführung in 
Landesrecht mit deutlich mehr als der 
notwendigen Zweidrittelmehrheit zuge-
stimmt . Ein Grund dafür war, dass die 
jetzt bundesweit zu Grunde liegende 
Musterfortbildungsordnung praktisch 
1:1 die schon seit mehreren Jahren gel-
tenden Vorgaben der Sächsischen Lan-

desärztekammer umsetzt . Aus der 
ehemaligen „Satzung Fortbildung und 
Fortbildungszertifikat“ ist nun die neue 

„Fortbildungsordnung“ mit Inkrafttre-
ten zum 1 . Januar 2025 hervorgegan-
gen . Die Novellierung stand auch im 
Zeichen von Entbürokratisierung, De-
regulierung sowie Konkretisierung . So 
konnten die bisher als Er  gänzende 
Richtlinien zur Satzung enthaltenen 
und (sehr detailliert) beschriebenen 
Regelungen aufgelöst werden, da sich 
diese in der neuen Fortbildungsord-
nung im Wesentlichen wiederfinden . 

Die bedeutsamsten Neuerungen sind: 
a) In der Präambel werden die wesent-

lichen Ziele ärztlicher Fortbildung 
definiert . „Die kontinuierliche be -
rufsbegleitende Fortbildung gehört 
zum ärztlichen Selbstverständnis, 
sichert die Qualität ärztlicher Be -
rufsausübung und ist eine zentrale 
Berufspflicht eines jeden Arztes . Sie 
ist auch sozialrechtlich verankert .“

b) § 1 Begriffsbestimmungen: enthal-
ten die wichtigsten Definitionen im 
Kontext der ärztlichen Fortbildung, 
zum Beispiel § 1, Nr . 10: „wissen-
schaftliches Programm“ –  ist derje-
nige Teil der Fortbildungsmaßnah-
 me, welcher der unmittelbaren Ver-
mittlung von Kenntnissen, Fähigkei-
ten oder Fertigkeiten dient .

c) § 3 Inhalt der Fortbildung: „Die ärzt-
liche Fortbildung vermittelt unter Be -
rücksichtigung bestehender, neuer 
und sich entwickelnder wissenschaft-
licher Erkenntnisse und medizini-
scher Verfahren die zur Erhaltung 
und Fortentwicklung der auf Grund-
lage der Approbations- und der 

Weiterbildungsordnung erworbenen 
und zur Berufsausübung erforderli-
chen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten .“ Dieser Text stellt klar, 
dass Fortbildung an die Aus- und 
gegebenenfalls Weiterbildung an  -
knüpft . Inhalte der Fortbildung kön-
nen daher nur solche Themen sein, 
die auf den in Aus- und Weiterbil-
dung erworbenen Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten auf-
bauen und diese erhalten oder fort-
entwickeln . Dadurch werden Inhalte 
ausgeschlossen, die in keinem Zu -
sammenhang mit ärztlicher Kom-
petenz stehen . Die Inhalte müssen 
fachlich dem Stand der Wissen-
schaft entsprechen, wobei im Ein-
zelfall auch Inhalte akzeptiert sein 
können, die sich gerade in der Ent-
wicklung befinden und (noch) nicht 
wissenschaftlich gesichert sind . 

d) Eng im Zusammenhang mit der Ver-
sorgung stehende Themen, wie Qua-
 litätsmanagement und gesundheits-
systembezogene Themen, so  wie 
ärztliche Basiskompetenzen, wie 
Kommunikation und die Befähigung 
zu wissenschaftlichem Arbeiten, 
können ebenfalls Inhalt von zertifi-
zierten Fortbildungen sein . 

e) § 5 Anerkennungsvoraussetzungen 
für Fortbildungsmaßnahmen: „Die 
Fortbildungsmaßnahme muss die 
Unabhängigkeit ärztlicher Entschei-
dungen wahren, und diese darf nicht 
zugunsten wirtschaftlicher Interes-
sen beeinflusst werden . Fortbil-
dungsinhalte und Marketingaktivi-
täten müssen streng voneinander 
getrennt sein (Erklärung der Auto-
ren: formal und örtlich) und es dür-
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fen keine Vorteile versprochen oder 
gewährt werden, bei denen nach Art 
oder Umfang der Anschein erweckt 
wird, dass sie die Unabhängigkeit 
ärztlicher Entscheidungen beein-
flussen .“ Dies betrifft insbesondere 
die Programmgestaltung, in dem 
keine Produktnamen genannt wer-
den dürfen . Sponsoren können neu-
tral im Programm aufgelistet wer-
den, bevorzugt auf der letzten Seite . 
Satellitensymposien von Firmen 
dürfen nicht parallel zu zertifizier-
ten Vorträgen angeboten werden . 
Gerade zu diesem Punkt berät das 
Referat Fortbildung gerne im Vor-
feld der Beantragung .

f) § 6 Zusätzliche Anerkennungsvor-
aussetzungen bei Sponsoring: „The-
 ma, Gestaltung oder Inhalt der Fort-
bildung sowie die Ankündigung und 
Durchführung der Fortbildungsmaß-
nahme insgesamt oder einzelner 
Teile dürfen durch den Sponsor 
weder vorgegeben noch beeinflusst 
werden . Eine Beeinflussung ist ins-
besondere gegeben, wenn durch die 
Art der Darstellung der Inhalte, ihrer 
Gewichtung oder Schwerpunktset-
zung, Präparate, Wirkstoffe bezie-
hungsweise Wirkstoffgruppen, Me -
dizinprodukte oder Produktgruppen, 
die von wirtschaftlichem Interesse 
für den Sponsor sind, im Rahmen 
der Fortbildungsmaßnahme hervor-
gehoben werden .“ Die hier festge-
legten Anforderungen dienen dazu, 
die Einflussnahme durch mildere 
Mittel zu verhindern . Somit ist 
Sponsoring grundsätzlich weiterhin 
möglich, muss sich aber an die Rah-
menvorgaben dieser Fortbildungs-
ordnung halten . Demnach dürfen 
Sponsoring-Leistungen ausschließ-
lich für die Durchführung des wis-
senschaftlichen Programms ver-
wendet werden, die dafür notwen-
digen Kosten nicht überschreiten 
und ihr Umfang muss angemessen 
sein . Diese Regelung entspricht den 

Vorgaben, denen die Sächsische 
Landesärztekammer schon seit vie-
len Jahren folgt .

g) Wegfall § 9 – Anerkennung (Akkre-
ditierung) von Fortbildungsveran-
staltern . Aufgrund des Wegfalls in 
der zugrundeliegenden MFBO und 
dem Ziel, möglichst im Einklang mit 
den anderen Kammern die MFBO 
inhaltsgleich in Landesrecht zu 
überführen, ist die Rechtsgrundlage 
für die Anerkennung von Fortbil-
dungsveranstaltern entfallen . Die 
Kammer hat allen aktuell noch 
anerkannten Veranstaltern ein An -
gebot unterbreitet, dennoch für das 
Jahr 2025 nach dem bisherigen 
Modus weiter zu verfahren . Damit 
soll den bisherigen akkreditierten 
Veranstaltern die Möglichkeit gege-
ben werden, sich mit dem neuen 
Prozedere vertraut zu machen und 
die administrativen Strukturen an -
zupassen . 

h) Da auch die Kassenärztliche Verei-
nigung bisher analog akkreditiert 
war, musste eine Lösung für die sei-
tens der Kassenärztlichen Vereini-
gung Sachsen anerkannten und 
durch diese stark regulierten Quali-
tätszirkel ge  funden werden . Hierzu 
wurde im § 11 eine Ergänzung auf-
genommen, die besagt, dass alle 
seitens der Kassenärztlichen Verei-
nigung anerkannten Qualitätszirkel 
angerechnet werden, soweit sie den 
Anforderungen der Fortbildungs-
ordnung im Grundsatz entsprechen .

i) Bei den Bewertungskategorien ist 
eine neue Kategorie L für Zusatz-
studiengänge aufgenommen wor-
den . Hier wird 1 Punkt pro 45-minü-
tiger Fortbildungseinheit vergeben . 

j) Die Zusatzpunkte in den Kategorien 
I und K wurden dahingehend neu 
geregelt, dass nun bei vollständiger 
Erfüllung der qualitätssteigernden 
Kriterien eLearning der Bundesärz-
tekammer für jeweils bis zu 8 Fort-
bildungseinheiten eLearning 1 Zu -

satzpunkt (bisher 1 Zusatzpunkt je 
UE eLearning) vergeben werden 
kann . 

k) Kategorie G – Hospitationen: An der 
Bewertung (1 Punkt pro Stunde, 
höchstens 8 Punkte pro Tag) hat 
sich nichts geändert . Neu ist jedoch 
eine zwingend vorgelagerte Antrag-
stellung von Hospitationen durch 
den Hospitationsgeber . Aufgrund 
der damit verbundenen Äquivalenz-
prüfung zur Fortbildungsordnung 
konnte die bisherige Deckelung auf 
150 Punkte innerhalb eines Fünfjah-
reszeitraums aufgehoben werden . 

l) Lernerfolgskontrollen: Bisher waren 
die Minimalanforderungen in der 
bisherigen Fortbildungssatzung mit 
mindestens 10 (Multiple Choice-) 
Fragen mit mindestens jeweils fünf 
unterschiedlichen Antwortmöglich-
keiten definiert . Die neue Fortbil-
dungsordnung sieht vor, dass Lern-
erfolgskontrollen – soweit diese 
durchgeführt werden – sich an der 
Zielgruppe orientieren, dem Umfang 
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der Fortbildungsmaßnahme und 
dem Lernziel angemessen sein sol-
len sowie den Erfordernissen nach 
dem aktuellen Stand der Wissen-
schaft entsprechen müssen . Damit 
wird der Gestaltungsspielraum für 
die Wissenschaftliche Leitung ver-
größert .

m) Gänzlich neu aufgenommen wurde 
der § 10a zur Anerkennung von cur-
ricularen Fortbildungen . Demnach 
sind Fortbildungsveranstaltungen, 
die inhaltlich auf einem BÄK-Curri-
culum beruhen (curriculare Fortbil-
dungen) grundsätzlich anerken-
nungsfähig . Ferner kann über die 
erfolgreiche Teilnahme an diesen 
Veranstaltungen durch die Kammer 
ein Zertifikat ausgestellt werden, 
wenn der Teilnehmende Mitglied der 
Kammer ist . Dieses berechtigt zur 
Ankündigungsfähigkeit als „Ärzte-
kammer-Curriculum . . .“ . Durch die 
Aufnahme dieses Passus in die 
neue Fortbildungsordnung konnte 
die bisherige Verfahrensordnung 
außer Kraft gesetzt werden .

Was ändert sich nun konkret für:
1 . Kammermitglieder: Im Grunde sind 

die elementaren Bedingungen hin-
sichtlich des Fortbildungszertifika-
tes gleichgeblieben . Weiterhin müs-

sen Kammermitglieder, um die ge -
setzliche Fortbildungsverpflich tung 
zu erfüllen, innerhalb von fünf Jahren 
mindestens 250 Fortbildungspunkte 
erwerben . Durch die Schärfung der 
Regularien in Bezug auf die Unab-
hängigkeit ärztlicher Fortbildungs-
maßnahmen sowie die zusätzlich 
aufgenommenen Regelungen zum 
Sponsoring können Teilnehmende an 
von der Sächsischen Landesärzte-
kammer anerkannten Fortbildungs-
maßnahmen sicher sein, durch de -
ren Be  such der gesetzlichen Fortbil-
dungsverpflichtung nach dem SGB V 
nachzukommen . Für im kassenärzt-
lichen Bereich Tätige wurde eine 
 Re  gelung zusätzlich aufgenommen, 
nach der entsprechende Verlänge-
rungen des Sammelzeitraumes 
über nommen werden können . Im 
Rahmen einer sorgfältigen Prüfung 
kann somit die beste Lösung für 
unsere Kammermitglieder im Ein-
vernehmen mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung ge  fun den werden . 

2 . Veranstalter: Für Fortbildungsveran-
stalter sind die Regularien in den  
§§ 5 (Anerkennungsvoraussetzungen 
für Fortbildungsmaßnahmen) und 6 
(Zusätzliche Anerkennungsvoraus-
setzungen bei Sponsoring) beson-

ders wichtig und zu berücksichtigen . 
Demnach muss bei einer ärztlichen 
Fortbildungsmaßnahme ein ausge-
wogener Überblick über den jeweili-
gen Wissensstand entsprechend der 
diagnostischen und therapeutischen 
Wahlmöglichkeiten vermittelt wer-
den und die Unabhängigkeit ärztli-
cher Entscheidungen gewahrt sein 
beziehungsweise darf diese nicht 
zugunsten wirtschaftlicher Interes-
sen be  einflusst werden . Bei einem 
vorliegenden Sponsoring ist darauf 
zu achten, dass das Thema, die Ge -
staltung oder der Inhalt der Fortbil-
dung nicht durch den Sponsor vorge-
geben beziehungsweise beeinflusst 
werden . Ferner muss die Höhe des 
Sponsorings gemäß § 6 Nr . 3 gegen-
über den Teilnehmenden der Fort bil-
dungsmaß nahme offengelegt wer-
den . Die Sponsoring-Leistungen 
 dürfen ausschließlich für die Durch-
führung des wissenschaftlichen 
Programms verwendet werden, die 
da  für notwendigen Kosten nicht 
über  schreiten und ihr Umfang muss 
angemessen sein (§ 6 Nr . 4) . Auf-
grund der Begriffsdefinitionen in § 1 
Nr . 10 ist das wissenschaftliche Pro-
gramm derjenige Teil der Fortbil-
dungsmaßnahme, wel  cher der un -
mittelbaren Vermittlung von Kennt-
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nissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
dient . Auch die Gegenleistungen für 
das Sponsoring sind klar abgegrenzt 
und ermöglichen aus  schließlich die 
Nennung als Sponsor, die Möglich-
keit zur Einrichtung eines Informati-
onsstandes oder die Verteilung von 
Informations- und Werbematerial 
jeweils getrennt von der fachlichen 
Fortbildung . Innerhalb von wissen-
schaftlichen Tagungen und Kongres-
sen ist darauf zu achten, dass Indus-
triesymposien klar vom wissen-
schaftlichen Programm ge  trennt 
werden . Eine Vermischung von wis-
senschaftlichen Beiträgen und 
Industriesymposien innerhalb dieser 
ist somit nicht statthaft .

Mit der neuen Fortbildungsordnung ist 
ein – idealerweise bundesweit – ein-
heitliches Regelwerk gelungen, welches 
die Unabhängigkeit ärztlicher Fortbil-
dungsmaßnahmen deutlich besser 
regelt und somit ärztlich unabhängige 
Entscheidungskompetenzen fördert . 

Weiterhin gilt der Grundsatz, dass 
neben dem Besuch der von Kammern 
anerkannten Veranstaltungen auch 
andere Fortbildungsmaßnahmen, wie 
Produktschulungen, Unterweisungen, 
und so weiter, besucht werden können, 
die  se jedoch gemäß der Fortbildungs-
ordnung nicht anerkennungsfähig sind . 
Wir hoffen, Ihnen die wesentlichen 
Inhalte der neuen Fortbildungsordnung 

verständlich erläutert zu haben . Bei 
Fragen nutzen Sie bitte die aktualisier-
ten FAQ-Listen für Kammermitglieder 
und Fortbildungsveranstalter (www .
slaek .de ➝ Ärzte ➝ Fortbildung ➝ 
FAQ) . Darüber hinaus steht Ihnen das 
Team vom Referat Fortbildung als 
Ansprechpartner unter fortbildung@
slaek .de zur Verfügung . ■

Verwaltungsbetriebswirt (VWA) Göran Ziegler
Referatsleiter Fortbildung

Dr . med . Patricia Klein
Ärztliche Geschäftsführerin

Prof . Dr . med . habil . Maria Eberlein-Gonska
Vorsitzende Sächsische Akademie für 

ärztliche Fort- und Weiterbildung
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